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BIO-GEN®
HETEROLOGES KNOCHENIMPLANTAT 
AUF KOLLAGENHYDROLYSATBASIS

Bio-Gen® war eines der ersten Knochenimplantate, das sich vom 

Paradigma der mittels thermischer Behandlung hergestellten 

heterologen Biomaterialien abgegrenzt hat. Mittels eines 

enzymatischen Verfahrens bei kontrollierter Temperatur 

bleiben bei Bio-Genbleiben bei Bio-Gen® die mineralischen Komponenten

gänzlich unverändert und das Knochenkollagen (Typ-I-Kollagen) gänzlich unverändert und das Knochenkollagen (Typ-I-Kollagen) 

in hydrolysierter Form erhalten. Das Kollagen unterstützt dank in hydrolysierter Form erhalten. Das Kollagen unterstützt dank 

www.bioteck.com Entdecken Sie mehr 
zu Bio-Gen®
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ZU EINEM EINZIGARTIGEN 
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AUSGANGSSTOFFE

KOLLAGEN-
HYDROLYSAT

UNVERÄNDERTE 
MINERALPHASE

ENZYMATISCHE ENZYMATISCHE 
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ANZEIGE

LEIPZIG – Der Weg für eine neue Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) 
ist frei, die Delegierten des 129. Deutschen Ärztetags haben für den 
gemeinsamen Entwurf der Bundesärztekammer (BÄK), des Verbands 
der Privaten Krankenversicherung (PKV) und der Beihilfe gestimmt. 
Er wird nun an das Bundesgesundheitsministerium übergeben und 
soll von dort als Rechtsverordnung erlassen werden.

„Wir gratulieren den Ärzten, dass sie einen für sie passenden 
Weg gefunden haben. Dennoch wird es notwendig sein, dass die 
Zahnmedizin ihren eigenen Weg geht“, so Prof. Dr. Christoph Benz, 
Präsident der Bundeszahnärztekammer (BZÄK).

Auch eine Modernisierung des Gebührenverzeichnisses für Zahn-
ärzte (GOZ) ist akut notwendig, denn dieses ist teilweise fachlich, 
aber vor allem auch betriebswirtschaftlich veraltet und als Abrech-
nungsgrundlage für die Behandlung von Patientinnen und Patienten 
kaum noch geeignet. Seit ihrem Erlass 1988 hat sich die Zahnmedizin 
rasant weiterentwickelt.

„Die zahnärztlichen Leistungen haben sich in ihrem Inhalt und 
in ihrer Ausführung stark verändert. Und die Kosten für Personal, 
Mieten, Strom, Geräte etc. sind seit den alten DM-Zeiten immens 
gestiegen. Hier kann kein Punktwert von 1988 herangezogen wer-
den, das entspricht nicht der Realität mit ihrer jährlichen In� ation“, 
so Dr. Romy Ermler, Vizepräsidentin der BZÄK. „Eine moderne Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde kann mit einem Regelwerk aus Vor-
wendezeiten nicht abgebildet werden.“

Jedoch kann der GOÄ-Entwurf nicht die Grundlage für eine über-
arbeitete GOZ werden. Hier gibt es gravierende Unterschiede, die 
berücksichtigt werden müssen. So wird in der Zahnmedizin regel-
mäßig eine individuelle Bemessung nach Schwierigkeitsgrad und Zeit-
aufwand berechnet. Behandlungen müssen nach den spezi� schen 
Bedürfnissen und der individuellen zahnmedizinischen Situation des 
Patienten berechnet werden können, nur so ist es für Patientenschaft 
und Behandelnde fair. Der sog. Steigerungsfaktor ist ein Multipli-

kator, der auf die Grundgebühr einer zahnärztlichen Leistung an-
gewendet wird, um die tatsächlichen Kosten der Behandlung zu 
berechnen. Dieser Faktor ermöglicht es, die Gebühren an die indivi-
duellen Bedürfnisse und die Komplexität der Behandlung anzupassen.

„Nicht jede Karies ist gleich groß. Daher wird
in der Zahnmedizin der Steigerungsfaktor sehr 
viel genutzt. In der Medizin hingegen selten. 
Der Steigerungsfaktor erlaubt es, die Be-
handlungskosten entsprechend der spezi-
� schen Situation des Patienten anzupassen. 
Patienten erhalten so eine nachvollziehbare 
Rechnung, die die individuellen Aspekte ihrer 
Behandlung widerspiegelt“, so Ermler.

Gerade das sehr patientenindividuelle zahn-
ärztliche Leistungsspektrum mit seiner Vielzahl 
von Behandlungsalternativen für die Patienten lässt 
sich mit einer Festgebühr nicht transparent abbilden. Der 
zahnärztliche Gebührenrahmen erlaubt eine individuelle 
Bemessung nach Schwierigkeitsgrad und Zeitaufwand. Bei 

der dringend notwendigen Moderni-
sierung des Gebührenverzeichnisses 

in der Zahnmedizin muss das zu-
künftig berücksichtigt bleiben.

Eine moderne und faire Ge-
bührenordnung ist essenziell, um 
die Qualität der (zahn-)ärztlichen 
Leistungen zu sichern. 

Quelle: BZÄK

Durchbruch bei der GOÄ-Novellierung 
... dann jetzt endlich auch die GOZ, aber mit eigenem Weg!
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Stellungnahme der BZÄK 
zur GOZ-Novellierung.
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